
 

 

Marktstraße 5 · 33602 Bielefeld 

Telefon: 05 21 / 9 67 37 - 0 · Telefax: 05 21 / 9 67 37 - 17 

E-Mail: info@stvt.de · Web: www.stvt.de 

 Das Entscheidende 
 Informationen aus dem Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht 

 

 Dezember 2021 
 

 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
1. Neue Kundenrechte bei Telefon-, Handy-  

und Internetverträgen 
2. Keine Quarantäne-Erstattungen für Ungeimpf-

te  
seit November 2021 

3. Keine Miet- und Pachtminderung bei corona-
bedingter Gaststättenschließung 

4. Liquidation einer GmbH – Eintragung in das  
Handelsregister 

5. Betriebsrisiko und Lockdown 
6. Tabellarische Darstellung erfüllt nicht die  

Form eines Arbeitszeugnisses 
7. Heimarbeit – auch bei hochqualifizierter  

Tätigkeit sozialversicherungspflichtig 
8. Instandhaltungspflicht des Sondereigentums  

einer WEG 
9. Altersvorsorgeunterhalt – Anlage in private 

Rentenversicherung erlaubt 

 
 
1. Neue Kundenrechte bei Telefon-, Handy- und Internetverträgen 

 

Die Novelle des Telekommunikationsgesetzes (TKG) tritt zum 1.12.2021 in Kraft und soll die 

Kundenrechte bei Telefon-, Internet- und Handyverträgen stärken. Hier einmal die wichtigs-

ten Regelungen kurz zusammengefasst:  

 

• Anbieter müssen eine Vertragszusammenfassung in Textform geben, bevor der Tele-

fonvertrag (für Festnetz, Internet und/oder Mobilfunkanschluss) abschlossen wird. Sie 

muss folgende Informationen enthalten:  

- die Kontaktdaten des Anbieters 

- wesentliche Merkmale der einzelnen zu erbringenden Dienste  

- Aktivierungsgebühren 

- die Laufzeit sowie  

– die Bedingungen für eine Verlängerung bzw. eine Kündigung. 

 

• Neue Verträge dürfen für bis zu 24 Monate abgeschlossen werden. Neu ist, dass es kei-

ne automatischen Verlängerungen mehr gibt, die erst nach weiteren 12 Monaten ge-

kündigt werden können. Ein automatisch verlängerter Vertrag kann mit einer einmonati-

gen Kündigungsfrist gekündigt werden. 

 

• Wird nicht die versprochene Bandbreite zur Verfügung gestellt und ist der Internet-

anschluss regelmäßig bzw. besonders deutlich zu langsam, sieht das Gesetz Möglichkei-



ten für Kündigung und Minderung vor. Diese Einschränkung muss der Nutzer nachwei-

sen. Für den Nachweis kann aktuell die Breitbandmessung der Bundesnetzagentur 

(https://breitbandmessung.de) genutzt werden. 

 

• Kann beim Umzug an einen neuen Wohnort der bisherige Anbieter die Leistung dort 

nicht anbieten, kann der Vertrag mit einmonatiger Frist gekündigt werden. Das kann auch 

schon vorab erfolgen, sodass diese schon zum Zeitpunkt des Auszugs wirkt. 

 

• Bei einer Störung besteht das Recht auf eine schnelle Beseitigung. Sollte diese länger 

als einen Kalendertag in Anspruch nehmen, muss der Anbieter darüber informieren. Nach 

dem Eingang der Störungsmeldung steht dem Kunden ab dem 3. Kalendertag bei einem 

Komplettausfall des Telefon- und Internetanschlusses eine Entschädigung zu. 

 

 

2. Keine Quarantäne-Erstattungen für Ungeimpfte seit November 2021 

 

Für Arbeitnehmer besteht normalerweise ein Anspruch auf eine Entschädigung nach dem 

Infektionsschutzgesetz, wenn sie unter einer behördlich angeordneten Quarantäne stehen 

und deswegen nicht arbeiten dürfen. Für die Dauer der Quarantäne zahlt der Arbeitgeber 

normalerweise das Gehalt zunächst weiter und holt es sich anschließend auf Antrag von der 

zuständigen Behörde zurück.  

 

Am 22.9.2021 beschlossen die Gesundheitsminister der Länder zusammen mit dem Bun-

desgesundheitsminister, dass Beschäftigte, die eine Quarantäne durch eine Impfung ver-

meiden könnten und dies nicht nutzen, seit November 2021 keinen Anspruch mehr auf eine 

„Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz“ haben.  

 

Die neue Regelung umfasst allerdings 2 Ausnahmen. So bekommen Arbeitnehmer, die sich 

aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen und dies über ein entsprechendes Attest 

nachweisen können, sowie Arbeitnehmer, die zu einem Personenkreis gehören, für den es 

bis zu 8 Wochen vor der Quarantäne keine öffentliche Impfempfehlung gab, weiterhin eine 

Lohnfortzahlung.  

 

Bitte beachten Sie! Von dieser Regelung ist die „Lohnfortzahlung im Krankheitsfall“ nicht 

betroffen. Erkrankt ein ungeimpfter Arbeitnehmer an Covid-19, hat er weiterhin Anspruch auf 

Entgeltfortzahlung und Krankengeld. 

 

 

3. Keine Miet- und Pachtminderung bei coronabedingter Gaststättenschließung 

 

Die in der hessischen Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus angeordneten Be-

schränkungen für Einzelhandelsgeschäfte und Gaststätten begründen weder einen zu Min-

derung berechtigenden Mangel der Räumlichkeiten noch führen sie zur Unmöglichkeit der 

vom Vermieter oder Verpächter geschuldeten Leistung. Dies entschieden die Richter des 

Oberlandesgerichts Frankfurt a. M. (OLG) in 2 Urteilen am 17.9.2021. 

 

Der Vermieter schuldete allein die Möglichkeit, in den überlassenen Räumen einen Ge-

schäftsbetrieb mit dem konkret vereinbarten Zweck führen zu können. Er schuldete dagegen 

nicht die Überlassung des Betriebs selbst. Das sog. Verwendungsrisiko trägt vielmehr der 

https://breitbandmessung.de/


Mieter. Dem Vermieter war die von ihm geschuldete Leistung auch nicht unmöglich gewor-

den. Er konnte weiterhin die Räumlichkeiten in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch ge-

eigneten Zustand überlassen. 

 

Nach Auffassung des OLG rechtfertigen die pandemiebedingten allgemeinen hoheitlichen 

Maßnahmen auch keine außerordentliche Kündigung. Sie betreffen das Verwendungsrisiko 

des Pächters, nicht aber die Gebrauchsgewährungspflicht der Verpächter.  

 

 

4. Liquidation einer GmbH – Eintragung in das Handelsregister 

 

Nach dem Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung haben die Liqui-

datoren den Schluss der Liquidation zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, 

wenn die Liquidation beendet und die Schlussrechnung gelegt ist.  

 

Erst nach Anmeldung des Abschlusses der Liquidation kann die Firma endgültig wegen 

Vermögenslosigkeit gelöscht werden. Um festzustellen, ob eine Gesellschaft tatsächlich 

vermögenslos und die Liquidation beendet ist, und welche Anforderungen an diesbezügliche 

Nachprüfungen durch das Registergericht zu stellen sind, genügt im Allgemeinen die Versi-

cherung des Liquidators. Nur wenn begründete Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständig-

keit der einzutragenden Tatsache bestehen, hat das Registergericht das Recht und die 

Pflicht zu weiterer Prüfung, und es muss, wenn seine Bedenken nicht ausgeräumt werden, 

die Anmeldung zurückweisen. 

 

Anmerkung: Geeignet, berechtigte Zweifel in diesem Sinne zu begründen, ist insbesondere 

die Mitteilung der Finanzverwaltung, dass eine Steuererklärung noch aussteht. Dann ist 

nämlich noch unklar, ob sich daraus eine Nachforderung oder ein Erstattungsanspruch der 

Gesellschaft ergibt. Sofern Aussicht auf Steuerrückerstattungen bestehen, ist der Lö-

schungsantrag nach herrschender Meinung in Rechtsprechung und Schrifttum noch nicht 

vollzugsreif. 

 

 

5. Betriebsrisiko und Lockdown 

 

In einem vom Bundesarbeitsgericht am 13.10.2021 entschiedenen Fall durfte ein Geschäft 

aufgrund der „Allgemeinverfügung über das Verbot von Veranstaltungen, Zusammenkünften 

und der Öffnung bestimmter Betriebe zur Eindämmung des Corona-Virus“ der Freien Hanse-

stadt Bremen nicht öffnen.  

 

Eine als Minijobberin beschäftigte Arbeitnehmerin konnte daher nicht arbeiten und erhielt 

auch keine Vergütung. Sie war der Auffassung, dass die Schließung des Betriebs aufgrund 

behördlicher Anordnung ein Fall des vom Arbeitgeber zu tragenden Betriebsrisikos ist und 

sie daher einen Lohnanspruch hat. 

 

Muss der Arbeitgeber seinen Betrieb aufgrund eines staatlich verfügten allgemeinen „Lock-

downs“ zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vorübergehend schließen, trägt er nicht das 

Risiko des Arbeitsausfalls und ist nicht verpflichtet, den Beschäftigten Vergütung unter dem 

Gesichtspunkt des Annahmeverzugs zu zahlen. 

 



Die Unmöglichkeit der Arbeitsleistung ist vielmehr Folge eines hoheitlichen Eingriffs zur Be-

kämpfung einer die Gesellschaft insgesamt treffenden Gefahrenlage. Es ist Sache des Staa-

tes, gegebenenfalls für einen adäquaten Ausgleich der den Beschäftigten durch den hoheitli-

chen Eingriff entstehenden finanziellen Nachteile zu sorgen. 

 

 

6. Tabellarische Darstellung erfüllt nicht die Form eines Arbeitszeugnisses 

 

Jeder Arbeitnehmer hat bei Beendigung seines Arbeitsverhältnisses Anspruch auf ein schrift-

liches Zeugnis. Das Zeugnis muss mindestens Angaben zu Art und Dauer der Tätigkeit (ein-

faches Zeugnis) enthalten. Der Arbeitnehmer kann verlangen, dass sich die Angaben dar-

über hinaus auf Leistung und Verhalten im Arbeitsverhältnis (qualifiziertes Zeugnis) erstre-

cken. 

 

Das Zeugnis muss klar und verständlich formuliert sein. Es darf keine Merkmale oder Formu-

lierungen enthalten, die den Zweck haben, eine andere als aus der äußeren Form oder aus 

dem Wortlaut ersichtliche Aussage über den Arbeitnehmer zu treffen. Die Erteilung des 

Zeugnisses in elektronischer Form ist ausgeschlossen. 

 

Diesen Zeugnisanspruch des Arbeitnehmers erfüllt nach Auffassung des Bundesarbeitsge-

richts ein Arbeitgeber nicht dadurch, dass er Leistung und Verhalten des Arbeitnehmers im 

Arbeitsverhältnis in einer an ein Schulzeugnis angelehnten tabellarischen Darstellungsform 

beurteilt. Die zur Erreichung des Zeugniszwecks erforderlichen individuellen Hervorhebun-

gen und Differenzierungen in der Beurteilung lassen sich regelmäßig nur durch ein im Fließ-

text formuliertes Arbeitszeugnis angemessen herausstellen. 

 

 

7. Heimarbeit – auch bei hochqualifizierter Tätigkeit sozialversicherungspflichtig 

 

Heimarbeiter sind Personen, die in eigener Arbeitsstätte im Auftrag und für Rechnung von 

Gewerbetreibenden, gemeinnützigen Unternehmen oder öffentlich-rechtlichen Körperschaf-

ten erwerbsmäßig arbeiten. Sie sind gemäß der sozialgesetzlichen Regelung „Beschäftigte“ 

und als solche auch sozialversicherungspflichtig. Dies gilt auch für Tätigkeiten, die eine hö-

herwertige Qualifikation erfordern.  

 

Dieser Entscheidung des Hessischen Landessozialgerichts vom 18.6.2020 lag der nachfol-

gende Sachverhalt zugrunde: Ein Bauingenieur und Programmierer – also höherwertig quali-

fiziert – war in den Jahren 1989 bis 1992 bei einem Baustatik-Softwarehaus angestellt und 

für die Pflege und Weiterentwicklung der vertriebenen Software zuständig. Wegen seines 

Umzugs kündigte er und arbeitete anschließend bis 2013 als „freier Mitarbeiter“ im Home-

office für die Firma. Als diese aufgelöst werden sollte, wurden dem Programmierer keine 

weiteren Aufträge mehr erteilt. Er war jedoch der Auffassung, dass er sozialversicherungs-

rechtlich als „Arbeitnehmer“, jedenfalls aber als Heimarbeiter anzusehen ist.  

 

Das Bundesarbeitsgericht stellte fest, dass zwischen der Firma und dem Programmierer 

zwar kein Arbeitsverhältnis, aber ein Heimarbeitsverhältnis bestanden hatte. Bereits Ende 

2013 hatte der Programmierer zudem bei der Deutschen Rentenversicherung die Feststel-

lung seines sozialversicherungsrechtlichen Status beantragt. Die Rentenversicherung stellte 



fest, dass er bei der Firma abhängig beschäftigt war und der Sozialversicherungspflicht un-

terlag. Dagegen klagte die Firma vor dem Sozialgericht. Diese hatte keinen Erfolg. 

 

 

8. Instandhaltungspflicht des Sondereigentums einer WEG 

 

Wohnungseigentümer sind verpflichtet, die Behebung gravierender baulicher Mängel des 

gemeinschaftlichen Eigentums zu veranlassen, die eine Nutzung des Sondereigentums zu 

dem vereinbarten Zweck erheblich beeinträchtigen oder sogar ausschließen. Sie können 

sich nicht darauf berufen, dass ihnen die damit einhergehenden Kosten nicht zuzumuten 

sind. Dieser Verpflichtung zur Vornahme zwingend erforderlicher Maßnahmen können sich 

die Wohnungseigentümer auch nicht durch ein mehrheitlich verhängtes dauerhaftes Nut-

zungsverbot entziehen. 

 

Ein dauerhaftes Nutzungsverbot könnte nur dann rechtmäßig sein, wenn eine Sanierungs-

pflicht der Wohnungseigentümergemeinschaft ausgeschlossen wäre. Nach dem Wohnungs-

eigentumsgesetz kann ein Wiederaufbau eines Gebäudes nicht beschlossen oder verlangt 

werden, wenn es zu mehr als der Hälfte seines Wertes zerstört und der Schaden nicht durch 

eine Versicherung oder in anderer Weise gedeckt ist. 

 

 

9. Altersvorsorgeunterhalt – Anlage in private Rentenversicherung erlaubt 

 

Altersvorsorgeunterhalt ist ein zweckgebundener, in der Entscheidung besonders auszuwei-

sender Bestandteil des nachehelichen Unterhalts, den der Berechtigte für eine entsprechen-

de Versicherung zu verwenden hat. 

 

Dem Empfänger von Altersvorsorgeunterhalt obliegt es, die erhaltenen Unterhaltsbeträge in 

einer für die spätere Erzielung von Alterseinkünften geeigneten Form anzulegen. Statt freiwil-

lige Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen, kann er auch eine private 

Rentenversicherung abschließen. Dass diese ein Kapitalwahlrecht vorsieht, steht dem nicht 

entgegen. Das gilt jedenfalls dann, wenn die vertragliche Fälligkeit der Kapitalleistung der 

erstmaligen Fälligkeit der Rentenleistung entspricht und ein vorzeitiger Bezug der vertragli-

chen Versicherungsleistung nicht möglich ist. 

 

Aufgrund des Unterhaltsrechtsverhältnisses obliegt es grundsätzlich beiden (geschiedenen) 

Ehegatten, ihre (Gesamt-)Einkommensteuerbelastung möglichst gering zu halten. Der Un-

terhaltsberechtigte ist aber, insbesondere im Rahmen des steuerlichen Realsplittings, nicht 

gehalten, den Altersvorsorgeunterhalt in einer zum Sonderausgabenabzug berechtigenden 

zertifizierten Rentenversicherung (z. B. sog. Rürup-Rente) anzulegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
  

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 
 

 

 201 

 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2021: Oktober = 110,7; September = 110,1; August = 110,1; Juli = 110,1; 
Juni = 109,1; Mai = 108,7; April = 108,2; März = 107,5; Februar = 107,0; 
Januar = 106,3 
2020: Dezember = 105,5; November = 105,0 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

